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II Bekanntmachungen.
Nr. 0 11456. Verpflcgungsbciträge für die in Anstalten unter¬
gebrachten nichtvollsinnigen, epileptischen und krüppelhaften schul¬

pflichtigen Kinder.

Aufgrund der Bestimmung in Artikel I Ziffer 2 des
in dieser Nummer veröffentlichten Gesetzes vom 15 . März
1923 über die Änderung des Gesetzes, die Erziehung und
den Unterricht nichtvollsinniger Kinder betreffend , vom
11 . August 1902 in der Fassung vom 5 . Oktober 1921
werden die Verpflegungssätze für die Monate Januar,
Februar und März d . Js . wie folgt festgesetzt:

Anstalt JanuarFebruar März

Blindenanstalt in Ilvesheim . . . 22000 44000 47000
Taubstummenanstalt in Meersburg 18000 36000 38000

„ „ Heidelberg 14000 28000 30000
„ „ Gerlachs-

heim . . . 16000 32000 34000
St . Josessanstalt in Herten . . . 22000 44000 47000
Erziehungs - und Pflegeanstalt für

Geistesschwache in Mosbach . . 20000 40000 42000
Heil- und Pflegeanstalt für Epi-

leptische in Kork. 24000 48000 50000
Krüppelheim Heidelberg . . . . 30000 60000 64000

„ Freiburg. 20000 40000 42000
Karlsruhe,  den 26 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . VI1-- Schmidt.

Nr . 6 7019. Katholischer Religionsunterricht an den Volksschulen.
Nachstehende Anordnung des Erzbischöflichen Ordi¬

nariats vom 20 . Februar 1923 wird gemäß Z 40 des
Schulgesetzes vom 7 . Juli 1910 den Lehrern zur Nach¬
achtung verkündet.

Karlsruhe^  den 7 . März 1923.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

In Vertretung:
Schmidt.

Im Schuljahr 1923/24 ist im Religionsunterricht zu
behandeln:

I . In sechs kl assigen Schulen:
1 ., 2 . und 3 . Klasse das Pensum dieser Klassen nach
dem Lehrplan für achtklassige Schulen,

b . 4 . Klasse (4 . und 5 . Schuljahr ) das Pensum der
5 . Klasse,

e . 5 . Klasse (6 . Schuljahr ) das Pensum der 6 . Klasse,
6 . 6 . Klasse (7 . und 8 . Schuljahr ) das Pensum der

8 . Klasse.

II . In vierklassigen Schulen:
u . 1 . Klasse das Pensum dieser Klasse,
b . 2 . Klaffe (2 . und 3 . Schuljahr ) das Pensum der

3 . Klasse,
e . 3 . Klasse (4 . und 5 . Schuljahr ) das Pensum der

5 . Klaffe,
ä . 4 . Klaffe (6 .- 8 . Schuljahr ) das Pensum der 8 . Klasse

III . In zweiklassigen Schulen:
a . 1 . Klasse ( 1 .— 3 . Schuljahr ) Turnus des 2 . Jahres

(Unterstufe) Lehrplan 8 III b,
b . 2 . Klasse (4 .- 8 . Schuljahr ) das Pensum der 4 . Klasse

Ferner sei darauf aufmerksam gemacht :
'

1 . Jedes Schuljahr lernt in kombinierten Klassen die
Gebete, welche im Lehrplan ihm zur Aufgabe ge¬
macht sind.

2 . Im 6 .- 8 . Schuljahr sind in der zweiklassigen
Schule im Katechismus die besternten Fragen mit¬
zulernen.

3 . Sollte in einer Schule die Kombination des 3 . und
4 . oder des 1 .—4 . Schuljahres (Grundschule in
Hohenzollern) unvermeidlich sein, so benützen die
Kinder abweichend vom Lehrplan die Lehrbücher
der Unterstufe.

Die Religionslehrer werden aber bemüht sein, für das
4 . Schuljahr aus dem Pensum der 4. Klaffe das wichtigste
ergänzend oder erweiternd hinzuzufügen. In der Biblischen
Geschichte sollen für die Schüler des 4 . Schuljahres die
Nr . 45, 47 , 48 , 54 , 55 , 56 , 60, 61 aus dem Lehrbuch der
Oberabteilung erzählt und kurz erklärt werden ; im Kate¬
chismus kann die Glaubenslehre wegfallen, Gnaden - und
Sakramentenlehre wird für das 4 . Schuljahr nach dem
Mittleren Katechismus erweitert ; von den Liedern sollten
tunlichst die vorgeschriebenen Gesänge der I. Singmesse
geübt werden.

Freiburg,  den 20. Februar 1923.

Erzbischöfliches Ordinariat.
V. Gen. XIIK

Nr 6 7264 . Durchführung des Fortbildungsschulgesetzes.
Durch rechtsgiltige statutarische Bestimmung ist die

Gemeinde Bischweier,  Amts Rastatt , hinsichtlich ihrer
fortbildungsschulpflichtigen Mädchen dem Fortbildungs¬
schulverband Gaggenau (siehe Bekanntmachung vom 20. De¬
zember 1921 , Amtsblatt 1921 , Seite 410) beigetreten.

Karlsruhe,  den 5 . März 1923.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
In Vertretung:

V . Gen . XII"> Schmidt.
Druck und Verlag von Malsch L Vogel in Karlsruhe.
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